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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

 
 

Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur 
Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern 

 
Die in der Gemeinde Schkopau vertretenen Parteien und Wählergruppen werden hiermit gemäß § 6 
Abs. 2 der Kommunalwahlverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) aufgefordert,  
 

bis zum 01.08.2026 
 
wahlberechtigte Personen des oben genannten Wahlgebietes als Mitglieder des Wahlvorstandes für 
die Wahl des Landtages am 06.09.2026 vorzuschlagen. Die Vorschläge sind unter Angabe von Vor- 
und Zunamen, Adresse und telefonische / elektronische Erreichbarkeit an folgende Adresse zu 
senden: 
 

Gemeinde Schkopau 
Wahlamt 

Schulstr. 18 
06258 Schkopau 

wahlen@gemeinde-schkopau.de 
 
Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, seinem Stellvertreter, einen Schriftführer sowie 
zwei bis sechs Beisitzern (§ 26 Abs. 2 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt - LWG LSA in 
Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landeswahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt - LWO LSA). 
 

Wahlbewerber, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge und stellvertretende Vertrauenspersonen 
dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans berufen werden (§ 8 Abs. 3 LWO LSA) 
 

Die Mitglieder der Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig (§ 8 Abs. 2 LWO LSA). Die Übernahme 
eines Ehrensamtes darf aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Ein wichtiger Grund im Sinne dieser 
Vorschriften liegt in der Regel nur vor für: 
 

- die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung sowie des Landtages und der 
Landesregierung, 

 
- die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind, 
 

- Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr vollendet haben, 
 

- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die 
Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert, 

 
- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichen Grunde oder 

durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben, 
 

- Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes 
aufhalten, 

 
- Wahlberechtigte, die aus politischen oder religiösen Gründen die Beteiligung an Wahlen 

ablehnen. 
 
Ein Beschäftigter der Gemeinde kann auch zum Mitglied des Wahlvorstandes berufen werden, wenn 
er nicht im Wahlgebiet wohnt. Gleiches gilt für den Beschäftigten eines Landkreises bei der Kreiswahl. 

mailto:wahlen@gemeinde-schkopau.de
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Zu Beisitzern der Wahlvorstände können auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet ansässigen 
Behörden und Einrichtungen des Landes oder einer der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht genügend 
Wahlberechtigte finden lassen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Behördenleitung. 
 
 
Schkopau, den 03.07.2026 

 
Kuphal 
Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung 

über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen 
 

 
für die Wahl zum 9. Landtag des Landes Sachsen-Anhalt  

am 06. September 2026  
 

 

I.  

Das Wählerverzeichnis zu der oben genannten Wahl für die Wahlbezirke der 

Gemeinde Schkopau wird in der Zeit vom 17.08.2026 bis 21.08.2026 während der 

allgemeinen Öffnungszeiten  

 am Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 am Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 am Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 am Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 am Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 im Einwohnermeldeamt, Zimmer 3.3.in der Gemeinde Schkopau, Schulstraße 18 für 

Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das Einwohnermeldeamt ist 

barrierefrei. Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 21.08.2026, 12:00 Uhr. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 

Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 

Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern ein 

Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 

glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. Ein Recht auf Überprüfung besteht nicht 

hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat.  

 

II.  

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält kann innerhalb der 

möglichen Frist zur Einsichtnahme, spätestens bis 21.08.2026, 12:00 Uhr bei der 

Gemeinde Schkopau, Einwohnermeldeamt, Zimmer-Nr. 3.3, Schulstr. 18, 

06258 Schkopau einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. 

Der Antrag kann bei der Gemeinde schriftlich gestellt oder zur Niederschrift 

gegeben werden.  

   

III.  

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 

bis zum 16.08.2026 eine Wahlbenachrichtigung. 
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 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 

muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht 

Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 

und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 

keine Wahlbenachrichtigung. 

 

IV.  

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 34 – Bad Dürrenberg – 

Saalekreis) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder 

durch Briefwahl teilnehmen. 

 

V.  

Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter und 

 

2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 

Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 14 Abs. 8 der Wahlordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt - LWO (bis zum 16.08.2026) oder die Antragsfrist auf 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 18 Abs. 1 LWO (bis zum 

21.08.2026) versäumt hat, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 14 Abs. 

8 oder nach § 18 Abs. 1 LWO entstanden ist oder 

 c) wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festgestellt wurde und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

Wahlberechtigten bis zum 05.06.2026, 15.00 Uhr beantragt werden. 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums 

nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 

Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 

nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 

12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können unter den 

unter V.2 Buchstabe a bis c angegebenen Voraussetzungen den Antrag auf 

Erteilung eines Wahlscheins bis zum Wahltag, 15.00 Uhr stellen. 

 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 

Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 

bedienen. 

 

VI.  

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
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- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

- einen amtlichen weißlichen Stimmzettelumschlag,  

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

versehenen hellroten Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt zur Briefwahl. 

 

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 

möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 

nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Dies hat sie vor Empfangnahme der 

Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 

Person auszuweisen. 

 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 

dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht 

 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 

befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 

werden. 

 

 

 

Schkopau, den 06.07.2026 

 
Kuphal 

Wahlverantwortlicher 
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Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 
 
Das Amtsblatt Nr. 03/2026 des ZWA Bad Dürrenberg vom 29.06.2026 liegt zur 
Einsichtnahme im Sekretariat der Gemeinde Schkopau, Zimmer 5.9, Schulstraße 18 in 
06258 Schkopau bereit. Die Auslegung erfolgt vom 09.07.2026 bis einschließlich zum 
07.08.2026. 

 
 

 
Während der folgenden Dienststunden können in die Unterlagen eingesehen werden:  
 
Montag und Mittwoch  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 14:00 Uhr  
Dienstag   09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr  
Donnerstag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr   
Freitag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 


